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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1991

Norm

WEG 1975 §3 Abs2

Rechtssatz

In der Zuschreibung eines Grundstückes, das sich früher ohnedies im Gutsbestand der Liegenschaft befunden hatte,

als die Jahresmietwerte des Jahres 1914 festgesetzt wurden, und in der Übernahme der vom Organisator auf diesem

Grundstück erbauten Garagen im Zusammenhang mit der Insolvenz des Organisators, liegt keiner der im § 3 Abs 2

WEG 1975 erwähnten, aber auch keiner der sonst als Anlaß für die Neufestsetzung anerkannten Fälle.
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